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	Außenbereich
Wasseranlagen
	Bearbeiter/-in: Name, Vorname

	Datum:
Auswahl

	Nr.
	Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen
	Mangel vorhanden
	Handlungsbedarf
	Bemerkungen / Maßnahmen
	Realisierung 
wer / wann

	
	
	ja
	nein
	teilw.
	ja
	nein
	
	

	
	Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: 
DGUV Vorschrift 81, DGUV R 102-601, DGUV-I 202-022 


	1
	Sind Wasseranlagen sicher gestaltet und so angelegt, dass die Gefahr des Hineinfallens 
von Schüler/-innen vermieden wird?

· Wasseranlagen sind im Randbereich der Pausenhoffläche und gut einsehbar angeordnet
· die Wassertiefe beträgt max. 0,40 m  

	☐	☐	☐	☐	☐	Text	Text
	2
	Ist bei einer Wassertiefe von mehr als 0,40 m eine Flachwasserzone von mind. 1 m Breite vorhanden?

	☐	☐	☐	☐	☐	Text	Text
	3
	Ist beim Fehlen einer Flachwasserzone eine 
wirksame Sicherung/Einfriedung (Zaun, Geländer, heckenartige Bepflanzung) gegen Hineinfallen vorhanden?

	☐	☐	☐	☐	☐	Text	Text
	4
	Ist die Einfriedung so gestaltet, dass sie nicht 
zum Überklettern oder Aufsitzen verleitet und keine nach oben überstehenden Spitzen besitzt!

	☐	☐	☐	☐	☐	Text	Text
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